
  

  

 
Antrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 26.01.2022 öffentlich 
Entscheidung 
 

Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten 
 

08.03.2022 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und 
Ordnung 
 

10.03.2022 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 
 

23.03.2022 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 30.03.2022 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Schutz des Stadtgrüns 

bei Bauvorhaben 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bei der Vorbereitung von Varianten-  und 
Baubeschlüssen Planungen in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Freiraum so 
vorzunehmen, dass ein möglichst umfassender Schutz des vorhandenen Stadtgrüns 
(Bäume, Großsträucher, Hecken, Rank- und Klettergehölzen) gewährleistet wird. 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, in Vorbereitung von Bebauungsplanverfahren 
Planungen (bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen gemeinsam mit dem 
Projektentwickler) so vorzunehmen, dass ein möglichst umfassender Schutz des 
vorhandenen Stadtgrüns (Bäume, Großsträucher, Hecken, Rank- und 
Klettergehölzen) gewährleistet wird. 

 
 
gez. Melanie Ranft 
Fraktionsvorsitzende 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2022/03572 
Datum:   05.01.2022 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Melanie Ranft 
Plandatum:     
   



   

Begründung:  
 

Sowohl bei eigenen städtischen Bauvorhaben, als auch in Zusammenhang mit der 
Aufstellung von Bebauungsplänen ist in vielen Fällen vorhandenes Stadtgrün von den 
geplanten Projekten betroffen. Lange bevor Stadtratsgremien mit den Projekten in 
Zusammenhang mit Variantenbeschlüssen und Beschlüssen zur Aufstellung von 
Bebauungsplänen befasst werden, erfolgen im Rahmen der Erstellung/Beauftragung von 
Planungen Vorentscheidungen über den Erhalt von Bäumen und anderen Gehölzen. Als 
Beispiele können die Umgestaltung der Grünanlagen am Universitätsring oder die 
Bebauungsplanverfahren im Bereich Charlottencenter sowie im Bereich Muldestraße 
benannt werden.  
Vorgeschlagen wird, im Rahmen einer Grundsatzbeschlussfassung im Stadtrat dem Schutz 
des vorhandenen Stadtgrüns bei eigenen städtischen Bauvorhaben und bei 
Bebauungsplänen künftig eine noch höhere Priorität einzuräumen. Nur wenn von Anfang an 
bei Vorhabenplanungen der Wert von vorhandenem Stadtgrün angemessen 
Berücksichtigung findet, können Ziele wie die Verbesserung kleinklimatischer Bedingungen 
gerade in hitzebelasteten Stadtteilen und die Erhöhung von Biodiversität erreicht werden. 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen irgendwo am Rande des Stadtgebietes helfen hier nicht 
weiter.  



   

 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)        13. Januar 2022 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 26.01.2022 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Schutz des Stadtgrüns bei 
Bauvorhaben 
Vorlagen-Nummer: VII/2022/03572 
TOP: 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Oberbürgermeister verweist den Antrag in den Ausschuss für Planungsangelegenheiten, 
und den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung zur Vorberatung. 
 
 
Begründung: 
 
Die Verwaltung möchte in den Fachausschüssen die Herangehensweise und Arbeitsschritte 
bei der Beauftragung und Erstellung von Objektplanungen und Bebauungsplänen 
ausführlicher darstellen und ggf. erforderliche Änderungen der Verfahren gemeinsam mit den 
Stadträten vorberaten.  
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
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